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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1151/20 
Titel 

Festlegung zum öffentlichen TOP 4.2 des WA ESB vom 18.06.2020 (DS 0891/20-Sportförderantrag 
des Stadtsportbundes Erfurt e. V. zur Kinder- und Jugendförderung 2020 in den Erfurter 
Sportvereinen) hier: Sachstand Gemeinnützigkeit 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 
 

Stellungnahme 

Es wird um Mitteilung gebeten, wie viele Vereine nachträglich zweifelsfrei eine 
Gemeinnützigkeit nachweisen konnten und diese nachgemeldet haben. 
 
Von den fünfzehn fehlenden aktuellen Freistellungsbescheiden zum Zeitpunkt der Erstellung der 
DS 0891/20 wurden von nachfolgenden Vereinen die Nachweise der Gemeinnützigkeit bis zur Er- 
stellung des Zuwendungsbescheides erbracht: 

- 1. Erfurter Badminton-Verein e. V. 
- Deutsches Rotes Kreuz KV Erfurt e. V. 
- 1. Frauenfußballverein Erfurt e. V. 
- Turnverein 98 Erfurt e. V. 
- Skisportverein Erfurt 02 e. V. 
- SG Einheit Melchendorf-Windischholzhausen e. V. 
- Sporticus e. V. 
- Spirit of Football e. V. 

 
Insgesamt erhalten somit 107 Erfurter Sportvereine Kinder- und Jugendförderung im Jahr 2020. 
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